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Bewilligungsgesuch für Familienbetriebe 
 
Gemäss § 7 des kantonalen Gesetzes über öffentliche Ruhetage und Ladenöffnung vom 29. Juni 
2005 können Verkaufslokalen, welche die Voraussetzungen von Art. 4 Abs. 1 des Arbeitsgesetzes 
erfüllen, erweiterte Ladenöffnungszeiten bewilligt werden. Der maximal zulässige Zeitrahmen beträgt 
Montag bis Sonntag, 06:00 bis 22:00 Uhr. Die Behörde kann den genannten Zeitrahmen in begrün-
deten Fällen einschränken. Die Bewilligung ist gebührenpflichtig. 
 

Betriebsname:   

Geschäftsadresse:   

Tel. G:   Fax G:   

Grösse des Betriebs:           m2 Branche:   

Rechtsform:  Einzelfirma  Kollektivgesellschaft 

Betriebsinhaber/in:   

Privatadresse:  
  

Geburtsdatum:  
  

Tel. P:   

 
Familienmitglieder des Betriebsinhabers bzw. der Betriebsinhaberin (gemäss Art. 4 Abs. 1 Arbeitsge-
setz), welche im Verkaufsgeschäft mitarbeiten: 
 

Namen, Vornamen  Geburtsdatum*  Verwandtschaftsgrad 

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

 
* Familienmitglieder ab 16 Jahren  
 
 

Bei Handel mit Lebensmitteln: Anmeldung beim Lebensmittelinspektorat ist erfolgt: ja   nein  
 
 
Datum   Unterschrift Inhaber/in   

 


